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Von Nationalökonomen, welche die Frage nach dem Staatszweck berühren, sei v. Philip-
povich erwähnt.) „Aufrechterhaltung der Rechtsordnung, der eigenen Machtim Innern und
nach Aussen, Förderung der Kultur und Wohlfahrt“ sind die Betätigungsgebiete des Staates, und
hier sind auch seineAufgaben zu suchen. Der Verfasser weist besonders Auf die engeBerührung
hin, die zwischen denwirtschaftlichen Verhältnissen und allen übrigen Äusserungen des mensch-
lichen Lebens besteht undimmer bestanden hat, so dass der Staat  stets auch diese Verhältnisse

mittelbar oder unmittelbar beeinflusst.

5. Objektiv-partikulare Zwecktheorien.

Als überwunden können heute die objektiv-partikularen Zwecktheorien angesehen werden.
Wenn man für einen einzelnen Staat einen ihm spezifischen, von der Geschichte zugeschriebenen

Zweck aufstellt, z. B. für das Römerreich Eroberung und die Ausbildung des Privatrechts), so

greift man politische oder geschichtliche Tatsachen heraus und verwechseltdies mit Zwecken. Das-
selbe ist der Fall, wenn man auch heute noch gelegentlich von der „historischen Mission" eines
Staates spricht. Derartige Spekulationen habenimRahmen moderner Forschung keinen Raum.

6. Die Organtheorie.

Endlich ist noch die Theorie zu erwähnen, die sagt, der Staat trage seinen Zweck in sich.
Zu diesem Ergebnis müssen notwendig die Vertreter der Organtheorie kommen, wenn sie
die naturwissenschaftliche Analogie konsequent zu Ende denken; für sie ist die Frage nach dem
Zweck des Staates ebenso unsinnig wie die nach dem Zweck der Eidechse. Die Theorie behauptet

damit nichts weniger als die Zwecklosigkeit des Staates. So Schelling,) Adam Müller)
und viele andere.) Wie die Anfänge der Organtheorie überhaupt lässt sich auch die von ihr ab-

hängige Zwecktheorie bis ins Altertum zurückverfolgen.)
Geleugnet wird der Staatszweck auch von einer bestimmten politisch gefärbten Literatur

zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als deren Vertreter und Führer C. L. von Haller) gelten

kann. Er sagt, die Staatsdefinitionen hätten alle den Fehler, dass sie einen erdichteten gemein-
samen Zweck der Staaten annehmen, während die Staaten als solche gar keinen gemeinschaft-

lichen Zweck hätten; es existiere nur eine Menge sehr verschiedenartiger Privatzwecke. Jellinek

weist darauf hin,) dass sich unter der Hülle dieser Theorie eine konservativ-reaktionäre Ansicht

verbirgt, die jede unbequeme Kritik des Bestehenden abwehren und die Verbreitung revolutionärer
Ideen verhindern will. —

Bisher wurden die einzelnen Theorien erörtert, ohne dass auf ihre Fehler näher eingegangen

wurde. Nun scheint mir noch, bevor ich auf die der modernen Staatsauffassung entsprechende
Zwecktheorie eingehe, eine kurze Kritik der wichtigsten der besprochenen Lehren angezeigt.

§ 3. Kritik der wichtigsten Theorien.

Die Wohlfahrtstheorie, so schön sie auf den ersten Blick erscheint, erweist sich bei näherer

Prüfung als praktisch undurchführbar, weil sie dem Staate Aufgaben stellt, die er mit den ihm zu
Gebote  stehenden Mitteln nicht lösen kann. Sie stammt aus einer Zeit, in der man sich über die

Grenzen der Staatsmacht noch nicht genügend Rechenschaft gab. So einfach es auch klingt: der

75) Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Handbuch des öffentlichen Rechts. Einleitungsband III. S. 67 f.

76) Vollgraff,  Die Systeme der praktischen Politik II. (1828) S. 221. Vergl. Montesquieu,
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Staat soll für das Wohl seiner Mitglieder sorgen, so gross sind die Schwierigkeiten in dem Augen-
blick, wo man die Theorie in Praxis umzusetzen versucht. Der Begriff des Wohles ist ein rein sub-

jektiver; jedes Individuum hat andere Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen, damit es sich
wohl fühlen kann; aber diese Tätigkeit kann nicht der Staat vornehmen. Wohin es führt, wenn

er sich doch berufen fühlt, solche Aufgaben zu erfüllen, zeigt in deutlicher Weise die Willkürherr-
schaft des Polizeistaates. Er liess nicht das Individuum entscheiden, was ihm not tue, sondern

richtete ein grandioses System der Bevormundung des Volkes ein und mengte sich in alle Privat-
angelegenheiten des Einzelnen, wodurch die von der Staatsgewalt freie Sphäre des Individuums
auf ein Minimum reduziert wurde. Unter Berufung auf das allgemeine Wohl ist nach dieser Theorie

jede Massregel gerechtfertigt; sie kennt keine Beschränkung der Staatsgewalt und kann daher
nicht als brauchbare Grundlage für eine praktische Politik betrachtet werden. Die oben aus Chri-

stian Wolff gebrachten Beispiele führen die Theorie selbst ad absurdum.
Ähnliche Schwierigkeiten zeigen sich bei einem Versuch, die ethische Theorie in Praxis um-

zusetzen. Was als sittlich anzusehen ist, kann objektiv nicht festgestellt werden. Insbesondere
wenn es sich um Sittlichkeit in religiösem Sinne handelt, wird eine Feststellung des Be-

griffes zur Unmöglichkeit, da die verschiedenen Religionen und selbst innerhalb der
christlichen die verschiedenen Konfessionen zu berücksichtigen wären.) Überdies ver-

fällt die ethische Theorie in denselben Fehler wie die eudaimonistische, indem sie die

möglichen Grenzen staatlicher Wirksamkeit übersieht. Kein Staat kann Sittlichkeit oder

religiöses Empfinden erzeugen oder erzwingen, ebensowenig wie er es unterdrücken kann, denn dies
sind menschlich-innerliche Vorgänge, auf die der Staat mit seinen äusseren Machtmitteln keinen

Einfluss hat. Welche Gefahren diese Verkennung der Grenzen für Staat und Gesellschaft mit sich

bringen kann, zeigt in erschreckender Deutlichkeit die Geschichte Europas. Die Greuel des dreissig-
jährigen Krieges, das Schreckensregiment der päpstlichen Inquisition, die grausame Vertreibung
vieler Tausender von Familien aus ihrer Heimat und manches andere wäre unsern Ländern erspart

geblieben, hätte den staatlichen Machthabern nicht die Einsicht in die Grenzen staatlicher Wirk-

samkeit gemangelt. Wo die Staatsgewalt sich berufen gefühlt hat, die von der Kirche geforderten
Massregeln durchzusetzen, da war nicht nur völlige Vernichtung der geistigen Freiheit die Folge,
sondern die Staaten selbst wurden unfrei, wurden Vasallen der Kirche. Der von Stahl im 19.

Jahrhundert unternommene Versuch, das mittelalterliche Verhältnis von Staat und Kirche wieder

herzustellen, ging darauf hinaus, den Staat von neuem in Unterordnung unter die Kirche zu bringen

und eine Vermengung kirchlicher und staatlicher Aufgaben herbeizuführen.
Liegt der Hauptfehler der eudaimonostischen und der ethischen Theorie in zu grosser Aus-

dehnung der staatlichen Zwecke, so verfällt die Rechtstheorie in den entgegengesetzten, indem sie,

in der Tendenz, die Staatszwecke möglichst zu begrenzen, diese viel zu sehr einengt. Wird in dem

ersten Falle das Individuum dem Staate geopfert, so opfert die Rechtstheorie den Staat dem Indi-

viduum.) Es wurde bereits erwähnt, dass der Rechtszweck mit allen Theorien häufig verbunden
wurde; es hat auch nie Staaten gegeben, welche die Aufgabe der Rechtssetzung und Rechtsver-
wirklichung nicht gekannt hätten. Aber den Staat nur als eine Rechts- und Schutzanstalt zu

betrachten ist viel zu dürftig) und ein Blick auf die Staatengeschichte zeigt, dass solche Staaten

nie existiert haben; sie könnten auch gar nicht bestehen, denn jeder Staat ist gezwungen, zur eigenen
Sicherheit und zur Selbsterhaltung Tätigkeiten zu üben, die schon nicht mehr unter den Rechts-

zweck subsumiert werden können. Es heisst das Wesen des Staates vollständig verkennen, wenn

man ihm nur den Rechtszweck zuspricht, ihn zu einer reinen, nakten Schutzanstalt, zur Schlö-

zer’schen Brandkasse degradiert.
Hingegen ist nicht zu leugnen, dass die Rechtstheorie in der Formulierung, die ihr Ende des

18. Jahrhunderts gegeben wurde, bei der Überwindung des Polizeistaates eine grosse Rolle gespielt
hat. Sie hat über das Ziel hinausgeschossen, weil sie eben eine Kampftheorie war, hat aber ihre

83) Vergl. die Widerlegung der Theorie bei Hinschius, Allgemeine Darstellung der Verhältnisse von

Staat und Kirche in Marquardsens Handbuch I. 1, S, 240ff.
84) Jellinek, Allgemeine Staatslehre S. 241.
85) Richtige Bemerkungen gegen den extremen Rechtsstaat schon bei Murhard, a. a. O. S. 142.
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grosse praktische Bedeutung für die Entstehung der modernen Staaten. Heute wird sie als über-
wunden angesehen; man hat vom Staat eine bessere Meinung als sie in der Rechtstheorie zum Aus-

druck kommt und niemand bestreitet mehr, dass ihm eine Fülle von Aufgaben zukommt, die weit

höher stehen als blosser Rechtsschutz. Dies ist im folgenden noch näher zu untersuchen.

§ 4. Die Zwecktheorie in der modernen Staatslehre.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde von der staatsrechtlichen Theorie der

Ausbau des modernen Staates vollzogen. Die von Grund aus geänderte Auffassung des Staates

ergriff ihn in allen Beziehungen; die rechtliche Stellung der Organe wie die der Untertanen wurde
eine wesentlich andere als früher und ebenso erscheinen die staatlichen Funktionen in neuem Lichte.

Was die französische Revolution und die politischen Umwälzungen der folgenden Jahrzehnte in

Europa erreicht hatten, wurde erst vollständig, als die Theorie die neuen Probleme geklärt hatte.
Das tiefere Eindringen in das Wesen des Staates brachte mit der Erkenntnis der staatlichen

Grenzen auch eine nüchternere Beurteilung der Staatszwecke mit sich. Man kam endlich davon

ab, de lege ferenda dem Staate Aufgaben zuzuweisen und utopistische Ideale zu konstruieren,
sondern wandte sich dem bestehenden Staate zu.

Damit ist nicht gesagt, dass über die Staatszwecke eine Einigung erzielt worden sei; dies
ist durchaus nicht der Fall, ist nicht einmal möglich. Denn die Frage nach den Aufgaben des Staates

ist nicht eine Rechtsfrage, sondern ist eine Frage der Politik; bei Beantwortung derselben müssen
die politischen Anschauungen des Einzelnen notwendigerweise zum Ausdruck kommen. „Liberal
und konservativ, ultramontan und sozialistisch bedeuten grundsätzliche Differenzen über die Auf-
gaben des Staates.) In diesen Fragen muss daher, schon nach dem Wesen des Problems, eine
Einigung ausgeschlossen sein. Deshalb ist es ein Verkennen der ganzen Frage, wenn Murhard

sagt:) „Die Staatsgelehrten scheinen sich noch immer nicht in ihren Ansichten vom Staatszweck

ganz einigen zu können. Der Streit über diesen Gegenstand ist wenigstens noch keineswegs als
völlig beendigt anzusehen." Das kann, solange es verschiedene politische Parteien gibt, auch nicht
der Fall sein, jede Partei erklärt die ihr nicht ins Programm passenden Tätigkeiten des Staates
als seinem Zweck zuwider.

Nichtsdestoweniger kann man gewisse Aufgaben von den parteipolitischen Ansichten los-
lösen oder sie über die Parteien stellen. Freilich sind sie nur im allgemeinen anzugeben, und in der

Frage der Mittel zu ihrer Erreichung werden sich die politischen Gegensätze leicht von neuem zeigen.
Wenn z. B. als unbestrittene Aufgabe des Staates seine Selbsterhaltung anzunehmen ist, so werden

in der Frage, wie sie gelöst werden soll, ob durch eine starke Armee oder durch Abrüstung oder
sonstwie, die verschiedenen Parteien einander widersprechen. Wenn es die moderne Staatslehre

dennoch unternommen hat, objektiv an das Problem heranzutreten, so kann sie dies auf Grund

der erwähnten allgemeinen Klärung und Festigung der Ansichten über den Staat. Dass aber auch

bei streng wissenschaftlicher Darstellung dieser Fragen die politischen Ansichten des Autors nicht
ganz  zu unterdrücken sind, ergibt sich notwendigerweise aus dem politischen Charakter der Materie;
in Fragen der Politik muss die subjektive Ansicht zum Vorschein kommen.

Die grosse Verwirrung in der ganzen Lehre hat, wie schon erwähnt, erst Jellinek gelöst,
indem er die Untersuchung in die einzig richtige Bahn geleitet hat.

Zunächst stellt er, als Vorbedingung gedeihlicher Untersuchung, die Grenzen staatlicher
Tätigkeit fest. Was durch Jahrhunderte nicht erkannt war und infolgedessen zu den schwersten staat-
lichen Missgriffen geführt hat, erscheint uns heute fast selbstverständlich, nämlich dass der Staat

nichts erzeugen kann, was ausschliesslich der menschlichen Innerlichkeit angehört, also Sittlich-

keit, Kunst, religiöse Gesinnung, etc. Aber der Staat kann auch das physische Leben nicht un-
mittelbar beherrschen, er kann keine Menschen erzeugen und so nicht direkt eine Bevölkerungs-

vermehrung herbeiführen. Dies alles ist und bleibt individuelle Tätigkeit und der Staat muss sich

86)  Jellinek, a. a. O. S. 230,

87) A. a. O. S. 58.
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